
 

Tragende Gründe 
zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie: 
Anpassung der Anhaltspunkte für Unterversorgung und in 
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1. Rechtsgrundlage 

Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und 101 SGB V dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss die Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der 
vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch Erlass von Richtlinien übertragen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für eine funktionsfähige und 
deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Kinder- und Jugendärzte, die gemäß § 101 Absatz 5 Satz 1 SGB V eine eigene Arztgruppe 
bilden, sind nach § 12 Absatz 1 Nummer 9 der Bedarfsplanungs-Richtlinie der allgemeinen 
fachärztlichen Versorgung zugeordnet. 

Dies hat zur Folge, dass eine Prüfung auf (drohende) Unterversorgung derzeit erst ab einem 
Versorgungsgrad von unter 50 Prozent stattfindet (§ 29 Satz 1 Bedarfsplanungs-Richtlinie) 
und nicht wie in der hausärztlichen Versorgung im Sinne von § 11 Bedarfsplanungs-Richtlinie 
ab einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent. 

Mit Blick auf den absehbaren Nachbesetzungsbedarf in der Arztgruppe der Kinder- und 
Jugendärzte sowie offenkundiger Zugangsprobleme sorgt eine frühzeitige Feststellung von 
(drohender) Unterversorgung dafür, dass die Sicherstellungs- und Förderinstrumente der 
Kassenärztlichen Vereinigungen rechtzeitig ihre Wirkung entfalten können. 

Deshalb wird die hierfür maßgebliche Grenze für Kinder- und Jugendärzte von unter 
50 Prozent auf unter 75 Prozent angehoben. 

Die Niederlassungsförderung orientiert sich stark an den Versorgungsgraden der 
Bedarfsplanung und kann aufgrund der Anpassung frühzeitiger erfolgen. 

3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten.  

4. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

13.03.2024 UA BPL Beauftragung der AG BPL-RL Neuregelungen  

23.10.2024 UA BPL  Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß 
§ 91 Absatz 5 und § 91 Absatz 5a SGB V 

11.12.2024 UA BPL Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen  

16.01.2025 Plenum Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

Anpassung der Anhaltspunkte für Unterversorgung und in 
absehbarer Zeit drohende Unterversorgung für Kinder- und 
Jugendärzte 
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Berlin, den 16. Januar 2025 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens  

5.1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Der UA BPL hat in seiner Sitzung am 23. Oktober 2024 den in Kapitel 5.4 aufgeführten 
Organisationen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO Gelegenheit zur Abgabe einer 
Stellungnahme für dieses Beschlussvorhaben erteilt. 

Folgenden Institutionen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

- Bundesärztekammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V), 
- Bundespsychotherapeutenkammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V), 
- der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (gemäß 

§ 91 Absatz 5a SGB V). 

5.2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens 

Der UA BPL beschloss in seiner Sitzung am 23. Oktober 2024 die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 23. 
Oktober 2024 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen 
innerhalb von vier Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

5.3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer 

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen, 

- dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre 
Stellungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden 
können,  

- dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu 
geben ist. 

5.4 Eingegangene Stellungnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gegeben wurde, aufgelistet und sofern eine solche 
abgegeben wurde, wurde dies unter Angabe des Eingangsdatums vermerkt. 

Stellungnahmeberechtigte Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer 20.11.2024 Verzicht 

Bundespsychotherapeutenkammer 20.11.2024 Verzicht 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

06.11.2024 Verzicht 
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5.5 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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5.6 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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5.7 Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen 
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5.8 Mündliche Stellungnahmen 

Da alle zur Anhörung berechtigten Organisationen auf die Teilnahme an einer Anhörung 
verzichtet haben, wurde zu diesem Verfahren keine Anhörung durchgeführt. 
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